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Vorwort des betreuenden Herausgebers 

Mit Veröffentlichung der Novellierung der MaRisk am 27. Oktober 2017 sind 
seit der letzten Novellierung nahezu fünf Jahre vergangen. Die MaRisk haben 
sich insgesamt in der Institutspraxis als robuster nationaler Maßstab des auf-
sichtlichen Überprüfungsprozesses etabliert und stetig weiterentwickelt. Eine 
Besonderheit lag sicherlich in der überdurchschnittlich langen Dauer der 
Konsultationsphase, nachdem der Entwurf erstmals am 18. Februar 2016 zur 
Konsultation gestellt wurde. Dies deutet u. a. auf einen erheblichen Diskussi-
onsbedarf der Detailausgestaltung zu bestimmten Themen hin. 

Die Haupttreiber der aktuellen Überarbeitung stellt die BaFin in ihrem An-
schreiben an die Verbände vom 27. Oktober 2017 klar. Diese sind vor allem 
die »Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risi-
koberichterstattung« (BCBS 239) sowie die internationalen Diskussionen rund 
um das Thema Risikokultur in Banken, das in dem im Jahr 2014 veröffentlich-
ten Papier »Guidance on Supervisory Interaction with financial institutions on 
Risk Culture« des Financial Stability Boards (FSB) seinen Niederschlag gefun-
den hat. Weiterhin sind auch Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis in die 
Überarbeitung eingeflossen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die An-
passungen im Modul AT 9 (Auslagerungen), die neben den vorgenannten 
Themen den dritten großen Baustein der Überarbeitung darstellen. Weitere 
gestiegene Anforderungen betreffen u. a. die Kreditprozesse, die Modellvali-
dierung, den Neue-Produkte Prozess oder die Anschaffung von Software, um 
nur einige zu nennen. 

In der Neufassung der MaRisk vom 27. Oktober 2017 wird der prinzipienori-
entierte Regelungsansatz der MaRisk fortgeschrieben. So sind viele der echten 
Öffnungsklauseln auch in der Neufassung unverändert vorhanden. Allerdings 
ist insgesamt eine Tendenz zur Einengung der Gestaltungsspielräume zu er-
kennen. Die unechten Öffnungsklauseln bleiben in der Neufassung der  
MaRisk grundsätzlich bestehen. Dies bedingt weiterhin ein sehr hohes Maß an 
Eigenverantwortung der Geschäftsleitung von Banken bei der Wahrnehmung 
der Gestaltungsspielräume. 

Trotz Fortschreibung des Proportionalitätsgrundsatzes und den verbleibenden 
Ermessensspielräumen ist jedoch ein zunehmendes Spannungsfeld zu be-
obachten, welches aus einer zunehmenden internationalen Regulierung resul-
tiert, die weitgehende granulare und regelgebundene Ausprägungen erfährt 
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(u. a. EBA-Veröffentlichungen, AnaCredit) und damit auch limitierend wirken 
kann. 

Insbesondere für kleine und mittelgroße Institute sind die Investitionen, die 
aus der Regulierung und insbesondere der für die Umsetzung notwendigen 
IT-Infrastruktur resultieren zum Teil erheblich. Umso wichtiger ist es, dass die 
Umsetzung und die Inanspruchnahme von Öffnungsklauseln im Kontext des 
jeweiligen Geschäftsmodells geschieht und nicht vornehmlich vom Ein-
zelsachverhalt getrieben ist. 

Die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit bei der Nutzung von Öff-
nungsklauseln ist nicht neu, ihr kommt aber im Zeitvergleich eine nochmals 
gestiegene Bedeutung zu. So sind bei der Umsetzung der neuen Anforderun-
gen  u. a. Erleichterungen und Einschätzungen bei bereits in Anspruch ge-
nommenen Öffnungsklauseln kritisch zu hinterfragen und ihre Begründung 
auf Aktualität zu prüfen. 

Ein weiterer Faktor, der für viele Institute angesichts der angespannten Er-
tragssituation eine zunehmende Rolle spielt, ist es, bei allen aufsichtsrechtli-
chen Erwägungen die Umsetzung effizient zu gestalten. Die Herausforderung 
wird sein, regulatorische Compliance und die Kosten, diese zu erreichen bzw. 
zu erhalten, in ein tragfähiges Verhältnis zu bringen. 

Ziel des vorliegenden Bearbeitungs- und Prüfungsleitfadens ist es, Unsicher-
heiten bei der Interpretation, Erfüllung, laufenden Überprüfung der MaRisk 
sowie bei Inanspruchnahme von Öffnungsklauseln zu reduzieren, indem 
Gestaltungsspielräume der MaRisk und ihre angemessene Dokumentation 
systematisch erörtert werden. 

Der Aufbau des Bandes sowie die Auswahl der Autoren adressiert das Fach-
gebiet MaRisk aus unterschiedlichen Sichtweisen, die die bankexterne Berater- 
und Prüferperspektive ebenso umfasst wie die interne institutsgruppenspezifi-
sche Praktiker- und Prüfersichtweise und verfolgt daher nicht den Anspruch 
einer einheitlichen und vollständigen Kommentierung der MaRisk und ihrer 
Öffnungsklauseln.  

Einer allgemeinen Einführung in das Thema der MaRisk einschließlich der 
jüngsten Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Regelungen folgt zunächst eine 
Definition, Systematisierung und Abgrenzung von Öffnungsklauseln. Einen 
zentralen Aspekt nimmt in diesem Zusammenhang die anschließende insti-
tutsspezifische Risikoanalyse vor Inanspruchnahme von Öffnungsklauseln 
einschließlich der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an ihre Nutzung ein. 
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Auf diesen grundsätzlichen Fragestellungen aufbauend werden die identifizier-
ten Öffnungsklauseln in einem zweiten Teil dieses Bandes systematisch aus 
der Umsetzungsperspektive von Instituten betrachtet. Hier werden unter 
anderem konkrete Fragestellungen aus der Praxis der Institute aufgegriffen 
und Lösungswege aufgezeigt, die sich bei der Umsetzung und laufenden 
Überprüfung der MaRisk in einzelnen Häusern ergeben haben. 

Das Buch richtet sich an die Mitarbeiter der für die MaRisk Umsetzung und 
ihre Fortschreibung zuständigen Fachbereiche, externe und interne Revisoren, 
Mitarbeiter der Bankenaufsicht, Studierende und Kollegen der verschiedenen 
Bildungseinrichtungen sowie weitere Praktiker und externe Berater, die sich 
mit den MaRisk und ihren Öffnungsklauseln intensiv auseinandersetzen.   

 

Eschborn, Mai 2018 Michael Berndt 
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A. Rechtliche Grundlagen und Konzeption  
der MaRisk 

Hintergrund für die Entwicklung der MaRisk waren sowohl europäische als 
auch nationale Entwicklungen. 

Die Entstehung der MaRisk als Rundschreiben der BaFin geht zurück bis ins 
Jahr 1995 in der Form des aufsichtsrechtlichen Vorgängers »Mindestanforde-
rungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute«. Seitdem 
wurden die MaRisk fortlaufend um diverse Themengebiete und Anforderun-
gen erweitert und haben sich als nationaler Maßstab und aufsichtsrechtliches 
Instrument zur Einhaltung der Anforderungen an den aufsichtsrechtlichen 
Überprüfungsprozess gemäß Säule II der internationalen Vorgaben – ur-
sprünglich gemäß Basel II – etabliert. 

Auf Basis der Capital Requirements Directive (CRD) wurde bereits im Jahr 
2006 auf europäischer Ebene die rechtliche Grundlage für die Umsetzung von 
Basel II geschaffen, welche die im Jahr 2006 verabschiedete Neufassung der 
Bankenrichtlinie1 sowie Änderungen der Kapitaladäquanzrichtlinie2 mit sich 
brachte. Sukzessiv wurden weitere regulatorische Fortentwicklungen auf Eu-
ropäischer Ebene umgesetzt und durch die Überarbeitungen mittels CRD II 
und CRD III bis zum aktuell gültigen CRD IV-Regelwerk geführt. 

Am 27. Oktober 2017 wurde eine Neufassung der MaRisk durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht, sog. fünfte 
MaRisk-Novelle.  

Gemäß BaFin-Anschreiben an die Verbände zur Veröffentlichung der End-
fassung der fünften MaRisk-Novelle3 bildet diese den Schlusspunkt des im 
Februar 2016 begonnenen Konsultationsverfahrens zu den MaRisk, in dessen 
Verlauf die intensiven Diskussionen mit Praxis- und Verbandsvertretern so-
wie Prüfern im Rahmen des Fachgremiums MaRisk zu einer Reihe von kon-
struktiven und praxisorientierten Lösungen für strittige Punkte geführt haben. 

Die Haupttreiber der aktuellen Überarbeitung stellt die BaFin in ihrem An-
schreiben an die Verbände vom 27. Oktober 2017 klar. Diese sind vor allem 
die »Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risi-
koberichterstattung« (BCBS 239) sowie die internationalen Diskussionen rund 

1  Vgl. Bankenrichtlinie: RL 2006/48/EG vom 30. Juni 2006. 
2  Vgl. Kapitaladäquanzrichtlinie. RL 2006/49/EG vom 30. Juni 2006. 
3  https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2017/ 

rs_1709_marisk_ba.html 
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um das Thema Risikokultur in Banken, das in dem im Jahr 2014 veröffentlich-
ten Papier »Guidance on Supervisory Interaction with financial institutions on 
Risk Culture« des Financial Stability Boards (FSB) seinen Niederschlag gefun-
den hat. Weiterhin sind auch Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis in die 
Überarbeitung eingeflossen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die An-
passungen im Modul AT 9 (Auslagerungen), die neben den vorgenannten 
Themen den dritten großen Baustein der Überarbeitung darstellen. 

Mit der Umsetzung des Baseler Papiers BCBS 239 sowie internationaler Pa-
piere zur Risikokultur setzt die BaFin im Übrigen ihre bewährte Praxis fort, 
Anforderungen zum Risikomanagement in einem ganzheitlichen aufsichtli-
chen Rahmenwerk – den MaRisk – zu bündeln. Diese genannten Papiere sind 
aber nicht die einzigen Leitlinien bzw. Grundsätze dieser Art, die in die  
MaRisk eingeflossen sind.  

Die Bafin verweist an dieser Stelle darauf, dass bereits in der Vergangenheit in 
den MaRisk wesentliche Teile der EU-Richtlinienanforderungen zum Risiko-
management, aber auch einschlägige Leitlinien von CEBS bzw. der EBA in 
die nationale Aufsichtspraxisüberführt wurden. Namentlich genannt seien an 
dieser Stelle folgende von CEBS bzw. der EBA veröffentlichten Leitlinien: Zu 
Liquiditätspuffern (Dezember 2009), zu Stresstests (GL32-August 2010), zu 
Risikokonzentrationen (GL31 – September 2010), zu operationellen Risiken 
in Handelsaktivitäten (Oktober 2010), zur Liquiditätskostenverrechnung (Ok-
tober 2010) sowie wesentliche Teile der Leitlinien zur »Internal Governance« 
(GL 44-September 2011), soweit diese nicht ohnehin durch KWG oder an-
derweitiges Recht umgesetzt wurden. 

Wesentliche Anforderungen durch die Neufassung der MaRisk vom 27. Ok-
tober 2017, die dem Proportionalitätsprinzip und den Öffnungsklauseln un-
terliegen, sind folgenden Tz. der MaRisk zu entnehmen: 

AT 1 Tz. 3 Vorbemerkung: Der sachgerechte Umgang mit dem Propor-
tionalitätsprinzip seitens der Institute beinhaltet in dem prinzipienorien-
tierten Aufbau der MaRisk auch, dass Institute im Einzelfall über be-
stimmte, in den MaRisk explizit formulierte Anforderungen hinaus wei-
tergehende Vorkehrungen treffen, soweit dies zur Sicherstellung der 
Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagements erforderlich 
sein sollte. Insofern haben Institute, die besonders groß sind oder deren 
Geschäftsaktivitäten durch besondere Komplexität, Internationalität 
oder eine besondere Risikoexponierung gekennzeichnet sind, weiterge-
hende Vorkehrungen im Bereich des Risikomanagements zu treffen als 
weniger große Institute mit weniger komplex strukturierten Geschäfts-
aktivitäten, die keine außergewöhnliche Risikoexponierung aufweisen. 

7   
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Erstgenannte Institute haben dabei auch die Inhalte einschlägiger Ver-
öffentlichungen zum Risikomanagement des Baseler Ausschusses für 
Bankenaufsicht und des Financial Stability Board in eigenverantwortli-
cher Weise in ihre Überlegungen zur angemessenen Ausgestaltung des 
Risikomanagements einzubeziehen. (Hierbei handelt es sich jedoch um 
keine neuen Anforderungen in der fünften MaRisk-Novelle). 
AT 4.3.3 Tz. 2 Stresstests: Regelmäßige und ggf. anlassbezogene Stress-
tests sind auch für das Gesamtrisikoprofil des Instituts durchzuführen. 
Dazu sind ausgehend von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt 
der Geschäftsaktivitäten geeignete übergeordnete Szenarien zu definie-
ren, die sowohl institutseigene als auch marktweite Ursachen berück-
sichtigen. Deren potenzielle Auswirkungen auf die wesentlichen Risiko-
arten sind kombiniert in einer Weise abzubilden, die die Wechselwir-
kungen zwischen den Risikoarten berücksichtigt. 
AT 4.3.4 Tz.1 Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von 
Risikodaten: Die Anforderungen dieses Moduls richten sich an system-
relevante Institute und gelten sowohl auf Gruppenebene als auch auf 
der Ebene der wesentlichen gruppenangehörigen Einzelinstitute. Das 
Institut hat institutsweit und gruppenweit geltende Grundsätze für das 
Datenmanagement, die Datenqualität und die Aggregation von Risiko-
daten festzulegen, die von der Geschäftsleitung zu genehmigen und in 
Kraft zu setzen sind. Hierbei wird in AT 1 Tz. 6 definiert, dass system-
relevante Institute global systemrelevante Institute nach § 10f KWG 
und anderweitig systemrelevante Institute nach § 10g KWG sind. 
AT 4.4.1 Erläuterungen zu Tz. 1 Risikocontrolling-Funktion: Bei Insti-
tuten mit maximal drei Geschäftsleitern ist eine aufbauorganisatorische 
Trennung des Bereiches Markt für »nichtrisikorelevantes« AT Kreditge-
schäft von der Risikocontrolling-Funktion bis unmittelbar unterhalb der 
Geschäftsleiterebene in der Regel ausreichend, sofern keine Interessen-
konflikte erkennbar sind und keine Konzentration von Verantwortlich-
keiten beim betroffenen Geschäftsleiter vorliegt. 
AT 4.4.1 Tz. 5 Risikocontrolling-Funktion: Bei systemrelevanten Insti-
tuten hat die exklusive Wahrnehmung der Leitung der Risikocontrol-
ling-Funktion grundsätzlich durch einen Geschäftsleiter zu erfolgen 
(»Chief Risk Officer« – CRO). Er kann auch für die Marktfolge zustän-
dig sein, sofern eine klare aufbauorganisatorische Trennung von Risi-
kocontrolling-Funktion und Marktfolge bis unterhalb der Geschäftslei-
terebene erfolgt. Der CRO darf weder für den Bereich Finanzen/ 
Rechnungswesen (»Chief Financial Officer« – CFO) noch für den Be-
reich Organisation/IT (»Chief Operational Officer« – COO) verant-
wortlich sein. Ausnahmen hiervon sind lediglich im Vertretungsfall 
möglich. Hierbei wird der Begriff »exklusive Wahrnehmung der Leitung 
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der Risikocontrolling-Funktion« in den Erläuterungen zu AT 4.4.1 Tz. 4 
wie folgt definiert: Die exklusive Wahrnehmung der Leitung der Risi-
kocontrolling-Funktion bedeutet die ausschließliche Wahrnehmung von 
Risikocontrolling-Aufgaben in der Regel unmittelbar unterhalb der Ge-
schäftsleiterebene (2. Ebene). Dies umfasst auch eine klare aufbauorga-
nisatorische Trennung von Risikocontrolling-Funktion und Marktfolge 
bis unterhalb der Geschäftsleiterebene. Bei Instituten mit maximal drei 
Geschäftsleitern können Risikocontrolling-Funktion und Marktfolge 
auch unter einheitlicher Leitung der 2. Ebene stehen und dieser Leitung 
auch Votierungskompetenzen eingeräumt werden, sofern daraus keine 
wesentlichen Interessenkonflikte erkennbar sind und diese Leitung we-
der Geschäfte initiiert noch in die Kundenbetreuung eingebunden ist. 
Ferner kann bei solchen Instituten die Leitung der Risikocontrolling-
Funktion auch auf der 3. Ebene angesiedelt sein, sofern eine direkte Be-
richtslinie zur Geschäftsleiterebene besteht. Hinsichtlich der Trennung 
der Risikocontrolling-Funktion bei rechtlich unselbständigen Auslands-
zweigstellen gilt BTO Tz. 3 Erläuterung 1 entsprechend. 
AT 4.4.2 Tz. 3 Compliance-Funktion: […] Die Compliance-Funktion ist 
abhängig von der Größe des Instituts sowie der Art, des Umfangs, der 
Komplexität und dem Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten in einem 
von den Bereichen Markt und Handel unabhängigen Bereich anzusie-
deln. 
AT 4.4.2 Tz. 4 Compliance-Funktion: Systemrelevante Institute haben 
für die Compliance-Funktion eine eigenständige Organisationseinheit 
einzurichten. 
AT 5 Tz. 3 lit. g) Organisationsrichtlinien: Die Organisationsrichtlinien 
haben einen Verhaltenskodex für die Mitarbeiter zu beinhalten, in Ab-
hängigkeit von der Größe des Instituts sowie der Art, dem Umfang, der 
Komplexität und dem Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten. 
AT 9 Tz. 5 Auslagerung: Eine Auslagerung von Aktivitäten und Prozes-
sen in Kontrollbereichen und Kernbankbereichen kann unter Beachtung 
der in Tz. 4 genannten Anforderungen in einem Umfang vorgenommen 
werden, der gewährleistet, dass hierdurch das Institut weiterhin über fun-
dierte Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und bei Bedarf – im Falle der 
Beendigung des Auslagerungsverhältnisses oder der Änderung der 
Gruppenstruktur – der ordnungsmäßige Betrieb in diesen Bereichen 
fortgesetzt werden kann. Eine vollständige Auslagerung der Risikocon-
trolling-Funktion ist nicht zulässig. Eine vollständige Auslagerung der 
Compliance-Funktion und der Internen Revision ist nur bei kleinen Insti-
tuten möglich, sofern deren Einrichtung vor dem Hintergrund der Insti-
tutsgröße sowie der Art, des Umfangs, der Komplexität und des Risiko-
gehalts der betriebenen Geschäftsaktivitäten nicht angemessen erscheint. 
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BTR 4 Tz. 3 und Erläuterung zu Tz. 3 Operationelle Risiken: Das Insti-
tut hat eine angemessene Erfassung von Schadensfällen sicherzustellen. 
Bedeutende Schadensfälle sind unverzüglich hinsichtlich ihrer Ursachen 
zu analysieren. Erläuterung: Erfassung von Schadensfällen: Größere In-
stitute sollten hierfür eine Ereignisdatenbank für Schadensfälle einrich-
ten, bei welcher die vollständige Erfassung aller Schadensereignisse 
oberhalb angemessener Schwellenwerte sichergestellt ist. 
BT 3.2 Tz. 5 Berichte der Risikocontrolling-Funktion: Es ist regelmäßig, 
mindestens aber vierteljährlich, ein Risikobericht über die Liquiditätsri-
siken und die Liquiditätssituation zu erstellen und der Geschäftsleitung 
zur Verfügung zu stellen. Im Risikobericht sind auch die Ergebnisse der 
Stresstests und wesentliche Änderungen des Notfallplans für Liquidi-
tätsengpässe darzustellen. Auf besondere Liquiditätsrisiken aus außerbi-
lanziellen Gesellschaftskonstruktionen, aus verschiedenen Fremdwäh-
rungen sowie für die untertägige Liquiditätssituation ist gesondert ein-
zugehen. Systemrelevante Institute sowie kapitalmarktorientierte Insti-
tute haben den Risikobericht über die Liquiditätsrisiken und die Liquidi-
tätssituation mindestens monatlich zu erstellen. Dabei ist zusätzlich 
über die Höhe, die Qualität und die Zusammensetzung der Liquiditäts-
reserven zu berichten. 

Unverändert bleibt in der Neufassung der MaRisk vom 27. Oktober 2017 der 
prinzipienorientierte Regelungsansatz der MaRisk bestehen. Die allermeisten 
echten Öffnungsklauseln sind in der Neufassung unverändert vorhanden. 
Sofern Änderungen in den Tz. vorgenommen wurden, erfolgte jedoch eher 
eine Einengung des Gestaltungsspielraums. Die unechten Öffnungsklauseln 
bleiben in der Neufassung der MaRisk grundsätzlich bestehen. Somit ist wei-
terhin ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung der Geschäftsleitung von 
Banken bei der Wahrnehmung der Gestaltungsspielräume gefordert. 

1. Internationale und europäische Ebene 

1.1 Internationaler Hintergrund 

1.1.1 Die Grundlagen des Basler Auschusses für Bankenaufsicht 
(BCBS) 

Nach Überarbeitung der ersten internationalen Standards für Eigenmittelvor-
schriften aus dem Jahr 1988 (Basel I) hat der Baseler Ausschuss für Bankauf-
sicht am 26. Juni 2004 die finale Version der »Internationalen Konvergenz der 
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Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen«, den Basel II-Akkord4 veröf-
fentlicht. 

Zwei bedeutende Ziele des überarbeiteten Rahmenwerkes waren: 
1. Die internationale Harmonisierung der Bankenregulierung um für die 

Banken aller wichtigen Industrienationen gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen zu schaffen. 

2. Die Verbesserung der Stabilität des Finanzsystems. Krisenhaften 
Entwicklungen einzelner Banken und Bankengruppen soll vorbeu-
gend entgegengewirkt werden. 

Basel II bestand aus den folgenden drei Elementen: 
1. Säule 1: Mindesteigenkapitalanforderungen – quantitative Eigenkapi-

talnormen 
2. Säule 2: Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess – qualitative Auf-

sicht 
3. Säule 3: Erweiterte Offenlegung – Transparenzvorschriften 

Hierbei stellen die Anforderungen der Säule 2 die fachliche Basis für die nati-
onale Umsetzung der MaRisk dar. 

Im Dezember 2010 wurde vom Baseler Auschuss für Bankenaufsicht »Ba-
sel III « veröffentlicht, welches aus zwei Regelwerken bestand: 

Basel III, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht Basel III, A global reg-
ulatory framework for more resilient banks and banking systems, 
Dezember 2010. 
Basel III, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht Basel III, International 
framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, 
Dezember 2010. 

Seit Veröffentlichung von Basel III wurden unter anderem vom Baseler Au-
schuss für Bankenaufsicht weitere Leitlinien zu unten genannten Themen-
komplexen veröffentlicht, die den Bedarf einer Überarbeitung der MaRisk 
ergeben haben.  

Wesentliche Neuerungen ergeben sich gemäß der »Grundsätze für die effekti-
ve Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung« (BCBS 239). 

4  Im Juni 2006 wurde eine umfassende Version der »Internationale Konvergenz der Eigenkapi-
talmessung und Eigenkapitalanforderungen« veröffentlicht. 

 Dieses Dokument fasst folgende Papiere zusammen: die Rahmenvereinbarung Basel II vom 
Juni 2004, diejenigen Teile der Eigenkapitalvereinbarung von 1988, die nicht im Rahmen von 
Basel II überarbeitet wurden, die »Änderung der Eigenkapitalvereinbarung zur Einbeziehung 
der Marktrisiken« von 1996 sowie »The Application of Basel II of Trading Activities and the 
Treatment of Double Default Effects« von 2005. Neue Elemente wurden nicht eingeführt. 
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Darüber hinaus wurden die Baseler Prinzipien gemäß BCBS d328 »Corporate 
governance principles for banks« sowie die internationalen Leitlinien zur Er-
arbeitung von Grundsätzen zur Risikokultur in Banken, sog. »Guidance on 
Supervisory Interaction with financial institutions on Risk Culture« des Finan-
cial Stability Boards (FSB) vom Jahr 2014 erarbeitet. Den Basler und FSB 
Vorgaben folgend wurden auf Europäischer Ebene Guidelines der European 
Banking Authority (EBA) zu den jeweiligen Themenkomplexen entwickelt, 
welche teilweise ebenfalls Eingang in die fünfte MaRisk-Novelle fanden. 

 

 
Abbildung 1: Internationale Leitinien und MaRisk-Evolution 

 
Die vorliegende Veröffentlichung beschäftigt sich mit dem Supervisory Re-
view Process (SRP), welcher maßgeblich für die Umsetzung der MaRisk ist. 
Der SRP stellt die qualitative Aufsicht dar und richtet sich sowohl an Banken 
als auch an die Bankenaufsicht. Das Kernstück der bankaufsichtlichen Tätig-
keit im Rahmen des SRP ist die Einschätzung und Bewertung des bankinter-
nen Bewertungsprozesses über die Angemessenheit des Eigenkapitals. 

Originär wurden in Basel II Tz. 724 drei Bereiche genannt, welche unter die 
Regelungen der zweiten Säule fallen: 

Risiken, die zwar innerhalb der ersten Säule betrachtet werden, dort  
aber nicht vollständig erfasst sind (z. B. Kreditrisikokonzentrationen), 
Faktoren, die im Rahmen der ersten Säule nicht berücksichtigt werden 
(z. B. Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch, Betriebsrisiken, strategische 
Risiken) und 
Einflüsse, die außerhalb der Bank liegen (z. B. Konjunkturzyklus). 
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Diese Risiken können den Instituten im ungünstigsten Fall beachtliche Verlus-
te zufügen. Sie fallen aber nicht oder nur teilweise unter die Mindesteigenkapi-
talvorschriften und erfordern deshalb eine abweichende, qualitative Behand-
lung. 

1.1.2 Vier originäre zentrale Grundsätze der aufsichtlichen Über-
prüfung aus Basel II 

Bereits Basel II (Tz. 725 – 760) legt vier allgemein definierte Grundsätze zum 
aufsichtlichen Überprüfungsverfahren (SRP) fest, welche jedoch keine kon-
kreten Handlungsanweisungen an die nationalen Aufsichtsbehörden, sondern 
Prinzipien für zukünftiges Handeln darstellen. Dadurch wurde den unter-
schiedlichen Traditionen und Rechtssystemen der einzelnen Länder Rechnung 
getragen. 

In Abbildung 2 sind die Grundsätze mit der Unterteilung dargestellt, ob sich 
ein Grundsatz an die Bank oder die Bankenaufsicht richtet. 

 

 
Abbildung 2: Vier Grundsätze der aufsichtlichen Überprüfung 

 
Im ersten zentralen Grundsatz wird die Entwicklung verfeinerter Techniken 
gefordert, welche das Kapital ins Verhältnis zu den Risiken setzen. Im Gegen-
satz zur ersten Säule, welche fordert, dass die Mindestkapitalanforderungen 
zum Stichtag erfüllt sind, ist in der zweiten Säule ein Zukunftsbezug imple-
mentiert. Es sollen geeignete Maßnahmen eingerichtet werden, um das Kapi-
talniveau auch in Zukunft aufrechterhalten zu können. Im Einzelnen wird von 
den Instituten u. a. verlangt, dass die internen Kapitalziele mit dem Gesamtri-
sikoprofil der Bank im Einklang stehen, dass die Planungen die jeweilige Kon-
junktursituation berücksichtigen sowie dass strenge, zukunftsorientierte 
Stresstests5 durchgeführt werden. 

5  Stresstests: Verfahren, bei dem verschiedene mögliche Zukunftsentwicklungen der Volks-
wirtschaft bzw. der Kapitalmärkte betrachtet werden. Unter verschiedenen angenommen 
Szenarien wird untersucht, wie sich bestimmte Zielgrößen verändern. Die Wahl der Szenari-
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Nach welchen Kriterien die Aufsicht künftig die Einhaltung der Vorgaben 
überwacht, ist im zweiten Grundsatz festgehalten. So soll die Aufsicht regel-
mäßig die Prozesse begutachten, mit denen die Bank ihre Kapitalausstattung, 
ihr Risikoprofil, ihr daraus resultierendes Kapitalniveau sowie die Qualität des 
gehaltenen Kapitals ermittelt. Die Prüfung kann z. B. durch Vor-Ort-
Prüfungen, durch Gespräche mit dem Bankmanagement, durch die Prüfung 
eingereichter Unterlagen, durch die Arbeitsergebnisse externer Prüfer oder 
durch eine regelmäßige Berichterstattung erfolgen. Ein weiteres Hauptaugen-
merk liegt auf der Beurteilung der Qualität des Risikomanagements und des 
Risikocontrollings. 

Grundsatz 3: Die Bankenaufsicht sollte von den Banken erwarten, dass sie 
über eine höhere Eigenkapitalausstattung als die regulatorischen Mindestquo-
ten verfügen, und sie sollte die Möglichkeit haben, von den Banken eine Ei-
genkapitalausstattung zu verlangen, die über dem Minimum liegt.6 

Die Risiken, welche die Bankwirtschaft im Allgemeinen betreffen, werden 
durch den Eigenkapitalpuffer gemäß der in der ersten Säule vorgeschriebenen 
Eigenkapitalanforderungen abgedeckt. Bankspezifische Unsicherheiten hinge-
gen werden durch die Vorschriften der zweiten Säule berücksichtigt. Die nati-
onalen Aufsichtsbehörden können Banken vorschreiben bzw. sie dazu ermu-
tigen, mit einem höheren Puffer7 als dem aus der ersten Säule zu arbeiten. 

Verschiedene Anreize können Banken dazu bewegen über ausreichend Eigen-
kapital zu verfügen. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass die Banken 
unerwartete Kreditausfälle finanziell verkraften können.  

Grundsatz 4: Die Bankenaufsicht sollte frühzeitig eingreifen, um zu verhin-
dern, dass das Eigenkapital unter die Mindestausstattung fällt, die aufgrund 
des Risikoprofils einer bestimmten Bank notwendig ist. Sie sollte schnelle 
Abhilfe fordern, wenn das Eigenkapital nicht erhalten oder nicht wieder er-
setzt wird.8 

 

en kann dabei von beobachteten historischen Veränderungen oder aber auch Zukunftserwar-
tungen geleitet werden. 

6  Vgl. Basel II, vor Tz. 757. 
7 Mehrere Gründe sprechen dafür über eine höhere Eigenkapitalausstattung zu verfügen: Viele 

international tätige Banken sind bestrebt, ein möglichst gutes Rating von den Ratingagentu-
ren zu erhalten. Deshalb wollen Banken mehr Eigenkapital vorhalten als vorgeschrieben, um 
eine bessere Beurteilung zu erhalten. Außerdem ist das Unterschreiten der Mindestkapitalhö-
he ein kritisches Ereignis für eine Bank. Eine mögliche Folge sind zwingende Handlungen 
seitens der Aufsicht, die ernste Folgen für den Geschäftsverlauf einer Bank haben können. 

8  Vgl. Basel II, vor Tz. 759. 
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Bereits bei den ersten Anzeichen für ein Absinken der Kapitalquote verlangt 
der vierte Grundsatz ein Eingreifen der Aufsichtsbehörden. Für diesen Fall 
sollten die Aufsichtsbehörden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Gegensteue-
rung in Betracht ziehen, wie z. B. eine intensivere Überwachung der Bank, 
eine Beschränkung oder Untersagung von Dividendenzahlungen oder die 
Verpflichtung zur schnellen Neuaufnahme von Kapital. 

1.2 Europäischer Hintergrund 

1.2.1 Veröffentlichung EU-Richtlinien 

In der Europäischen Union werden die Leitlinien des Basler Ausschusses für 
Bankenaufsicht durch EU-Richtlinien aus Gründen der gleichen Wettbe-
werbsbedingungen und als weitere Maßnahme zur Vollendung des Binnen-
marktes für Finanzdienstleistungen verpflichtend. 

Zur Neufassung der EU-Eigenmittelanforderungen führte die EU-Kommis-
sion bereits seit November 1999 einen eigenen Konsultationsprozess. Im Juni 
2013 wurde auf europäischer Ebene folgende Richtlinie über den Zugang zur 
Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen veröffentlicht: Richtlinie 2013/36/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rats, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG (EU Bankenrichtlinie) und 
2006/49/EG (EU Eigenkapitalrichtlinie), sog. CRD IV Richtlinie.  

Beispielsweise stellt Erwägungsgrund 54 der CRD IV Richtlinie bereits die 
Basis für eine nationale Umsetzung der Anforderungen an die internen Un-
ternehmensführungsregelungen und an eine solide Risikokultur. 

Die hinsichtlich der Anforderungen an das interne Kapital von Instituten und 
des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens (SRP) relevanten Normen sind 
insbesondere Artikel 73 CRD IV und Artikel 97 CRD IV. Diese stellen auch 
den Anknüpfungspunkt für die Säule II Anforderungen (SREP, ICAAP, 
ILAAP) dar, welche auf EBA/GL/2014/13 (SREP) basiert sind. 

Artikel 73 im Kapitel 2 »Überprüfungsverfahren« Abschnitt I »Beurteilung der 
Angemessenheit des internen Kapitals« der CRD IV Richtlinie regelt insbe-
sondere die Anforderungen an das interne Kapital und stellt die Basis für 
ausgewählte Bereiche der MaRisk dar. Demnach müssen die Institute über 
solide, wirksame und umfassende Strategien und Verfahren verfügen, mit 
denen sie die Höhe, die Arten und die Verteilung des internen Kapitals, das 
sie zur quantitativen und qualitativen Absicherung ihrer aktuellen und etwai-
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